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. Ertürrf

Gesetz, Dit den das Behlndertengesetz 1996 geändert vrird

Der wiener Landtag hat beschlossen:

ertit€:. I

Das Behlndertengesetz 1986, rßBr. filr llien Nr. 1-6/Lgg6, t ird
wie folgrt geändert:

Nach S 1 Abs. 3 erster Satz wird folgender Satz eingefügt:

ItAuch durch das Abkornrnen tiber den Europäischen glirtschaftsraun
Begünstigte sind g1eichgestellt.'l

ärtiksl II

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit den Abkornnen tiber den Euro-
päischen Vlirtschaftsraun in Kraft.



VORBLITT

Probl.p!

Die voraussichtliche schaffung elnes Europäischen wirtschafts-
ralnes (E9rR) nit lf,i.rkung f . ilänner 1993 nacht eine Anpassung des
Gesetzes liber die Hirfe für Behinderte (Behindertengesetz r.eg6)
erforderlich. Aus Art. 7.Abs. 2 der verordnung des Rates vorn 15.
oktober 1.968 llber die Freiztigigkeit der Arbeitnehmer innerhar.b
der Geneinschaft (3GS R 1612: Verordnung Nr. L6L2|6B, ABI. l{r.
L  .257 von 19 .10 .1968)  le i te t  s ich  e ine  vö I l ige  soz ia lh i l_
ferechtliche Greichbehandlung von staatsangehörigen anderer EwR-
vertragsparteien ab. Dies gilt auch für die Leistungen, die frir
behinderte Personen erbracht werden.

Nach der Rechtsprechung des EucH genrigt Gls nicht, die Gleich-
stellung von Staatsangehörigen anderer lrtitgliedstaaten j.n 9e_
nereller weise vorzunehnen, wie dies derzeit in s 1 Abs. 3 erster
Satz des Behj.ndertengesetzes 19gG vorgesehen ist.

Lrösuld !

Aufnahme einer ausdrücklichen Regelung in Behindertengesetz r.98G,
daß durch das Abkomnen über den ruropäischen ?rirtschaftsraum
begünstigte personen gleichgestellt sind.

Keine.

Koste!:

Schon ln llinblick auf die geringe Irtobilltät des j.n Frage kon-
denden Personenl<rei.ses lst kau.n nit einen trlehraufwand zu rechnen.

Vorslpbartelt E:lt EG-Racbt !
Diese nird durch den. vorliegenden Enterurf gescbaffen werden.
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J "
E r l ä u t e r u D g . t

voraussichtlich vird nit wirkung f. ilänner 1993 ein Europäischer
wirtschaftsraum (EwR) geschaffen. ELne Teilnahne österreichs
macht eine Anpassung des Behindertengesetzes 19g6 notwendig.

Aus Art. 7 äbs. 2 der Verordnung des Rates vorn 15. Oktober 19G8
ilber die Freizügigkeit der Arbeitnetrner innerhalb der Gemein-
schaft (368 R 1612: Verordnung Nr. t6L2/6Bt AB1. Nr. L 257 von
19.10.1958) leitet sich eine vö1tige soziathi l ferechtl iche
Gleichbehandlungr von Staatsangebörigren anderer EwR-Vertragspar-
teien, die sich in österreich aufhalten, ab. Dies gilt auch für
die Leistungen, die filr behinderte personen erbracht verden. Als
trsoziale Vergünstigungrr in Sinne des Art. 7 Abs. 2 vird vom EuGE
nänlich jede MaBnahme angesehen, die inländischen Arbeitnehnern
(und ihren Angehörigen) wegen ihrer obj ektiven Arbeitneh-
nereigenschaft (die auch bei der Arbeitslosigkeit erhalten
bfeibt) oder einfach wegen ihres t{ohnsitzes in Inland gewährt
rvird und deren Ausdehnung auf die Arbeitnehmer aus einen anderen
Itlitgliedstaat (und deren Argehörige) geeignet erseheint, deren
Uobilität innerhalb der Geneinschaft zu erleictrtern. In übrigen
darf nach dieser Rechtsprechung die Leistungsgewährung auch nicht -
von einer Aufenthaltsdauer i.u betreffenden l'iitgliedstaat abhängig
gemacht werden. wenn eine solcbe für Inländer nicht vorgesehen
ist. Dies särde nänLich auf eine faktische, nach EG-Recht nicht
zulässige Begünstigung von Inländern hlnauslaufen.

Nach der Rechtsprechung des EuGH genügrt es nicht, die G]eich-
stellung von Staatsangehörigen anderer lt{itgliedstaaten in ge-
nereller Weise vorzunehnen, wie dies derzeit in S 1 Abs. 3 erster
Satz des Behindertengesetzes 1986 vorgesehen ist.
Deshalb bedarf es der Aufnahme einer ausdrücklichen Regelung
in Behindertengesetz 1985, daß durch das Abkonmen über den Euro-
pälschen ttirtschaf tsraun begünstigrte Personen glej.chgestellt
sind.


